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Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und den Gutachten / Untersuchungen 

des Bebauungsplans Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-Straße – und den 

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, liegt im Fachbereich 

Planen, Umwelt, Bauen, im Erdgeschoss des technischen Rathauses, Westring 51, 45659 

Recklinghausen in der Zeit vom  

15.06.2021 bis 20.07.2021 einschließlich 

während der Öffnungszeiten: montags bis mittwochs und freitags von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr, 

und donnerstags von 8:00 Uhr – 18:00 Uhr, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Dort werden die 

allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung dargelegt. 

Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme mit 

zuständigen Mitarbeiter*innen der Abteilung 61-2 Städtebauliche Planung des Fachbereichs 

Planen, Umwelt, Bauen unter der Telefonnummer 02361/50 - 23 70 zu vereinbaren. 

Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung ist aufgrund der Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie vor Ort nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Alternativ kann 

die Äußerung oder Erörterung auch telefonisch erfolgen. Nehmen Sie in beiden Fällen bitte 

Kontakt zu den Mitarbeiter*innen der Abteilung 61-2 Städtebauliche Planung des Fachberei-

ches Planen, Umwelt, Bauen unter der Telefonnummer 02361/50 - 23 70 auf.  

Stellungnahmen können beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. 

Sofern eine Stellungnahme zur Niederschrift abgegeben werden soll, ist eine vorherige Ver-

einbarung eines Termins mit den Mitarbeiter*innen der Abteilung 61-2 Städtebauliche Planung 

des Fachbereiches Planen, Umwelt, Bauen notwendig. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen über den Internetauftritt des Um-
weltministeriums NRW: https://uvp-verbund.de/nw und der Stadt Recklinghausen 
http://www.recklinghausen.de/bplan abzurufen. 
Auf der genannten Seite der Stadt Recklinghausen können Stellungnahmen unter den zuvor 
genannten Bedingungen auch online abgegeben werden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / Bert-Brecht-Straße – wird im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), durchgeführt. 

Hinweis auf Rechtsfolgen 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der oben angegebenen Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen 

Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde von der Umweltprü-

fung nach § 2 Absatz 4 BauGB und dem Umweltbericht sowie von der zusammenfassenden 

Erklärung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB abgesehen.  

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor. Es handelt sich um Fachgutachten 

und Ergebnisse aus sonstigen Stellungnahmen im Verfahren zu folgenden Umweltthemen: 

 



Nr. Art und Urheber der vorhandenen 
Information 

Thematischer Bezug und Inhalt der umwelt-
bezogenen Information 

Fachgutachten 

1 Artenschutzprüfung Stufe 1 
Uwedo – Umweltplanung Dortmund 
Stand: Januar 2020 

- Es werden Aussagen zum Artenschutz ge-
troffen (Vorkommen von Fledermäusen, Vögel, 
Amphibien, Lebensraum-/Biotopstrukturen)  

2 Baugrundgutachten 
Borchert Ingenieure 
Stand: April 2019 

- Es werden die Baugrund- und Versicke-
rungsverhältnisse im Baubereich beurteilt. 

3 Ergänzung Baugrundgutachten 
Borchert Ingenieure 
Stand: Juni 2019 

- Es werden ergänzende Aussagen u.a. zur 
Versickerungsleistung des Baugrundes und zur 
Trockenhaltung von Bauwerken getroffen. 

4 Screening-Untersuchung zum Stra-
ßenverkehrs- und Gewerbelärm 
ACCON Köln GmbH 
Stand: Dezember 2017 

- Es werden erste Aussagen zu den Schal-
limmissionen getroffen, die auf das Gebiet ein-
wirken. 

5 Schalltechnische Untersuchung 
ACCON Köln GmbH 
Stand: November 2020 

- Es werden detaillierte Aussagen zu den 
Schallimmissionen und den zu ergreifenden 
Schallschutzmaßnahmen getroffen. 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

1 Emschergenossenschaft / Lippever-
band 

 

- Es werden Hinweise zum Schutzgut Wasser 

gegeben (Versickerung, Einleitung) 

 

2 

 

Bezirksregierung Arnsberg – Abt. 6 - Es werden Hinweise zum Schutzgut Boden 

gegeben (Bergbau, Gas) 

3 Deutscher Wetterdienst - Es werden Hinweise zum Schutzgut Klima 

gegeben (Auswirkungen auf das Lokalklima) 

4 Bezirksregierung Münster: Dezernat 
54 - 2 Wasserwirtschaft 

- Es werden Hinweise zum Schutzgut Wasser 

gegeben (Entwässerung der Grundstücke) 

5 Kreis Recklinghausen, Fachbereich 
E, Ressort Planung und ÖPNV / Na-
turschutzbeirat 

- Es werden Hinweise zu den Schutzgütern 

Wasser (Versickerung), Boden (Bodenschutz), 

Tiere (Artenschutz) und Mensch (Schallimmis-

sionen) gegeben 

6 Geologischer Dienst NRW - Es werden Hinweise zum Schutzgut Boden 

gegeben (Mutterboden) 

7 Landesbetrieb Straßenbau NRW - Es werden Hinweise zum Schutzgut 

Mensch gegeben (Schallschutz) 

8 LWL – Archäologie für Westfalen - Es werden Hinweise zum Schutzgut Kultur-

güter gegeben (Bodendenkmalpflege)  



9 RAG Aktiengesellschaft - Es werden Hinweise zum Schutzgut Boden 

gegeben (Baugrund) 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 
1728) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. 
August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. 
November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Stadt Reck-
linghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 v. 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 14. Februar 2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24. November 2012), wird die öffentliche 
Auslegung des Planentwurfs des Bebauungsplans Nr. 309 – Gerhart-Hauptmann-Straße / 
Bert-Brecht-Straße – hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Alle abgegebenen Stellungnahmen werden für den weiteren politischen Beratungsprozess 
(Rat der Stadt Recklinghausen, Haupt- und Finanzausschuss sowie Ausschuss für Stadtent-
wicklung) anonymisiert. Dies bedeutet, dass die Namen und Daten der Personen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, lediglich für interne Auswertungszwecke gespeichert, nicht 
aber weiter veröffentlicht werden. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt nach 
den geltenden rechtlichen Bestimmungen (§§ 3 und 15 Datenschutzgesetz Nordrhein-West-
falen). 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz sowie die Datenschutzerklärung der Stadt Recklinghau-
sen finden Sie auf der Homepage der Stadt Recklinghausen unter dem Menüpunkt ‚Rathaus 
& Politik‘ – ‚Datenschutz‘.  
 
 
 
Recklinghausen, den 02.06.2021 
 
 
 
 
gez. Tesche 
Bürgermeister 

 

 

 



Beschluss über die öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 175, Teilplan 1 

– Gerhart-Hauptmann-Straße – 5. Änderung 

 

für einen Bereich an der Lessingstraße, im Stadtteil Westviertel, im südwestlichen Bereich der 
Stadt Recklinghausen.  

 

Ziel 

Durch die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 175, Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße 
– werden im Grundsatz die Ziele des ursprünglichen Bebauungsplans verfolgt. Ziel der 5. Än-
derung ist weiterhin die Sicherung des reinen Wohngebiets, jedoch unter Berücksichtigung 
veränderter Wohnbedürfnisse. Der Ursprungsplan sah eine Wohnbebauung in offener Bau-
weise mit bis zu zwei Vollgeschossen vor. Der nun vorliegende Bebauungsvorschlag sieht ein 
zweigeschossiges und drei viergeschossige Wohngebäude mit einer Tiefgarage vor. Insge-
samt sollen 29 Wohneinheiten entstehen, von denen 11 als öffentlich geförderter Wohnraum 
– verteilt auf alle vier Gebäude – realisiert werden sollen. 

 

Beschluss 

Aufgrund des § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl.  I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) und §§ 41 Absatz 2 und 58 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 
S. 916), in Verbindung mit §§ 6 und 9 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 
2001 (Amtsblatt Nr. 18 v. 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Februar 
2017 (Amtsblatt Nr. 8 v. 24. Februar 2017), und §§ 3 und 5 der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Recklinghausen vom 30.09.2014, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 
29.04.2019, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Recklinghausen aufgrund der er-
folgten Delegierung gemäß § 60 Absatz 2 GO NRW und Rückübertragung der Zuständigkeit 
gemäß § 3 Zuständigkeitsordnung in seiner Sitzung am 10. Mai 2021 folgenden Beschluss 
gefasst: 

 

„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 175, Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße – 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.“ 

 

Geltungsbereich 

Räumlich gefasst wird der Geltungsbereich der 5. Änderung im Norden durch das Grundstück 
der Lessingstraße 70 (Flurstück 213, Flur 326), weiterführend durch die nördliche Grund-
stücksfläche der Liegenschaft des Flurstücks 292 (Flur 326) im Abstand von rund 50 Metern 
entlang der südlichen Straßenbegrenzungslinie sowie im Osten entlang des im Bebauungs-
plan festgesetzten Stichweges im Abstand von 5 Metern parallel zur westlichen Grundstücks-
grenze des Flurstücks 66 (Flur 326) sowie im Süden wie auch im Westen durch die Grenzen 
des Flurstücks 292 (Flur 326). 

In der beigefügten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes 
dargestellt. 

 

 

 



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich der Erschließungsanlage „Castroper 
Straße“ (von der Castroper Straße 294 bis zum Panhütterweg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


